
Steuerliche Hinweise für Antei-
linhaber 

 
 

Informationen zur Besteuerung ge-
mäß Investmentsteuergesetz 2018 
 
Seit 1. Januar 2018 ist das neue Invest-
mentsteuergesetz „InvStG“ in Kraft getre-
ten.  
 
Der grundlegende Wechsel des Besteue-
rungsregimes von der transparenten hin 
zur intransparenten Besteuerung führt zu 
einer geänderten Besteuerung der Aus-
schüttungen des Investmentfonds als In-
vestmentertrag gem. § 16 Abs. 1 InvStG 
n.F. 
 
Hiernach sind inländische Beteiligungs-
einnahmen, inländische Immobilienerträge 
sowie sonstige inländische Einkünfte 
grundsätzlich auf Fondsebene steuer-
pflichtig. Der Steuersatz beträgt 15% zu-
züglich Solidaritätszuschlag für die inlän-
dischen Immobilienerträge. Soweit die 
steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des 
Kapitalertragsteuerabzugs erhoben wer-
den (inländische Dividenden), umfasst der 
Steuersatz von 15% bereits den Solidari-
tätszuschlag. Eine Befreiung von der Ge-
werbesteuer auf Fondsebene ist bei Ein-
haltung der Voraussetzungen gem. § 15 
Abs. 2 InvStG n.F. weiterhin möglich. 
 
Auf Anlegerebene können bei Erfüllung 
bestimmter Voraussetzungen grundsätz-
lich sog. Teilfreistellungssätze gem. § 20 
InvStG n.F. geltend gemacht werden. Auf-
grund der Tatsache, dass sich der Fonds 
bereits vor Inkrafttreten des neuen In-
vestmentsteuergesetzes in Abwicklung 
befand, ist davon auszugehen, dass der 
MS P2 Value ohne Teilfreistellung qualifi-
ziert, so dass vorliegend für die Anleger 
eine Teilfreistellung der Erträge aus dem 
Fonds zunächst nicht in Betracht kommt. 
 

Allgemeine Besteuerungshinweise 
(Rechtslage ab dem 1. Januar 2018) 
 
Die folgenden Aussagen zu den steuerli-
chen Vorschriften gelten nur für Anleger, 
die in Deutschland unbeschränkt steuer-
pflichtig sind. Ausländischen Anlegern 

empfehlen wir, sich mit Ihren Steuerbera-
tern in Verbindung zu setzen und mögliche 
steuerliche Konsequenzen in Ihrem Hei-
matland individuell zu klären. 
 
Der Fonds ist als Zweckvermögen grund-
sätzlich von der Körperschaft- und Gewer-
besteuer befreit. Er ist jedoch partiell kör-
perschaftsteuerpflichtig mit seinen inländi-
schen Immobilienerträgen, d.h. inländi-
schen Mieterträgen und Gewinnen aus der 
Veräußerung inländischer Immobilien (der 
Gewinn aus dem Verkauf inländischer 
Immobilien ist hinsichtlich der bis zum 31. 
Dezember 2017 entstandenen stillen Re-
serven steuerfrei, wenn der Zweitraum 
zwischen Anschaffung und der Veräuße-
rung mehr als zehn Jahre beträgt), inlän-
dischen Beteiligungseinnahmen und sons-
tigen inländischen Einkünften im Sinne der 
beschränkten Einkommensteuerpflicht mit 
Ausnahme von Gewinnen aus dem Ver-
kauf von Anteilen an Kapitalgesellschaf-
ten. Der Steuersatz beträgt 15%. Soweit 
die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege 
des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben 
werden, umfasst der Steuersatz von 15% 
bereits den Solidaritätszuschlag. 
 
Die Investmenterträge werden jedoch 
beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapi-
talvermögen der Einkommensteuer unter-
worfen, soweit diese zusammen mit sons-
tigen Kapitalerträgen den Sparer-
Pauschbetrag von jährlich 801,- Euro (für 
Alleinstehende oder getrennt veranlagte 
Ehegatten) bzw. 1.602,- Euro (für zusam-
men veranlagte Ehegatten) übersteigen. 
 
Einkünfte aus Kapitalvermögen unterlie-
gen grundsätzlich einem Steuerabzug von 
25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu 
den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-
hören auch die Erträge aus Investment-
fonds (Investmenterträge), d.h. die Aus-
schüttungen des Fonds, die Vorabpau-
schalen und die Gewinne aus der Veräu-
ßerung der Anteile. Der Steuerabzug hat 
für den Privatanleger grundsätzlich Abgel-
tungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), so 
dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen 
regelmäßig nicht in der Einkommensteu-
ererklärung anzugeben sind. Bei der Vor-
nahme des Steuerabzugs werden durch 
die depotführende Stelle grundsätzlich 



bereits Verlustverrechnungen vorgenom-
men und aus der Direktanlage stammende 
ausländische Quellensteuern angerech-
net.  
 
Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine 
Abgeltungswirkung, wenn der persönliche 
Steuersatz geringer ist als der Abgel-
tungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall 
können die Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen in der Einkommensteuererklärung 
angegeben werden. Das Finanzamt setzt 
dann den niedrigeren persönlichen Steu-
ersatz an und rechnet auf die persönliche 
Steuerschuld den vorgenommenen Steu-
erabzug an (sog. Günstigerprüfung). 
 
Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen 
keinem Steuerabzug unterlegen haben 
(weil z.B. ein Gewinn aus der Veräuße-
rung von Fondsanteilen in einem auslän-
dischen Depot erzielt wird), sind diese in 
der Steuererklärung anzugeben. Im Rah-
men der Veranlagung unterliegen die Ein-
künfte aus Kapitalvermögen dann eben-
falls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent 
oder dem niedrigeren persönlichen Steu-
ersatz. 
 
Sofern sich die Anteile im Betriebsvermö-
gen befinden, werden die Erträge als Be-
triebseinnahmen steuerlich erfasst. 
 

Anteile im Privatvermögen (Steu-

erinländer) 

 
Ausschüttungen 
 
Ausschüttungen des Fonds sind grund-
sätzlich steuerpflichtig. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass sich der 
Fonds bereits vor Inkrafttreten des neuen 
Investmentsteuergesetzes in Abwicklung 
befand, ist davon auszugesehen, dass der 
MS P2 Value ohne Teilfreistellung qualifi-
ziert, so dass vorliegend für die Anleger 
eine Teilfreistellung der Erträge aus dem 
Fonds zunächst nicht in Betracht kommt.  
 
Die steuerpflichtigen Ausschüttungen un-
terliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 
Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und gegebenenfalls Kirchensteuer). 
 

Vom Steuerabzug kann Abstand genom-
men werden, wenn der Anleger Steuerin-
länder ist und einen Freistellungsauftrag 
vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Er-
tragsteile 801,- Euro bei Einzelveranla-
gung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammen-
veranlagung von Ehegatten nicht über-
steigen. 
 
Entsprechendes gilt auch bei Vorlage ei-
ner Bescheinigung für Personen, die vo-
raussichtlich nicht zur Einkommenssteuer 
veranlagt werden (sogenannte Nichtveran-
lagungsbescheinigung, nachfolgend  
„NV-Bescheinigung“). 
 
Verwahrt der inländische Anleger die An-
teile in einem inländischen Depot, so 
nimmt die depotführende Stelle als Zahl-
stelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr 
vor dem festgelegten Ausschüttungs-
termin ein in ausreichender Höhe ausge-
stellter Freistellungsauftrag nach amtli-
chem Muster oder eine NV-
Bescheinigung, die vom Finanzamt für die 
Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, 
vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der 
Anleger die gesamte Ausschüttung unge-
kürzt gutgeschrieben. 
 
Vorabpauschalen 
 
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um 
den die Ausschüttungen des Fonds inner-
halb eines Kalenderjahrs den Basisertrag 
für dieses Kalenderjahr unterschreiten. 
Der Basisertrag wird durch Multiplikation 
des Rücknahmepreises des Anteils zu 
Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent 
des Basiszinses, der aus der langfristig 
erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen 
abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag 
ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich 
zwischen dem ersten und dem letzten im 
Kalenderjahr festgesetzten Rücknahme-
preis zuzüglich der Ausschüttungen inner-
halb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des 
Erwerbs der Anteile vermindert sich die 
Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden 
vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs 
vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am 
ersten Werktag des folgenden Kalender-
jahres als zugeflossen. 
 
Vorabpauschalen sind grundsätzlich steu-
erpflichtig. 



 
Aufgrund der Tatsache, dass sich der 
Fonds bereits vor Inkrafttreten des neuen 
Investmentsteuergesetzes in Abwicklung 
befand, ist davon auszugesehen, dass der 
MS P2 Value ohne Teilfreistellung qualifi-
ziert, so dass vorliegend für die Anleger 
eine Teilfreistellung der Erträge aus dem 
Fonds zunächst nicht in Betracht kommt. 
 
Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen 
unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 
25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und gegebenenfalls Kirchensteuer). 
 
Vom Steuerabzug kann Abstand genom-
men werden, wenn der Anleger Steuerin-
länder ist und einen Freistellungsauftrag 
vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Er-
tragsteile 801,- Euro bei Einzelveranla-
gung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammen-
veranlagung von Ehegatten nicht über-
steigen. 
 
Entsprechendes gilt auch bei Vorlage ei-
ner Bescheinigung für Personen, die vo-
raussichtlich nicht zur Einkommenssteuer 
veranlagt werden (sogenannte Nichtveran-
lagungsbescheinigung, nachfolgend  
„NV-Bescheinigung“). 
 
Verwahrt der inländische Anleger die An-
teile in einem inländischen Depot, so 
nimmt die depotführende Stelle als Zahl-
stelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr 
vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausrei-
chender Höhe ausgestellter Freistellungs-
auftrag nach amtlichem Muster oder eine 
NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für 
die Dauer von maximal drei Jahren erteilt 
wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird 
keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat 
der Anleger der inländischen depotführen-
den Stelle den Betrag der abzuführenden 
Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu die-
sem Zweck darf die depotführende Stelle 
den Betrag der abzuführenden Steuer von 
einem bei ihr unterhaltenen und auf den 
Namen des Anlegers lautenden Kontos 
ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. 
Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der 
Vorabpauschale widerspricht, darf die de-
potführende Stelle insoweit den Betrag der 
abzuführenden Steuer von einem auf den 
Namen des Anlegers lautenden Konto 
einziehen, wie ein mit dem Anleger ver-

einbarter Kontokorrentkredit für dieses 
Konto nicht in Anspruch genommen wur-
de. Soweit der Anleger seiner Verpflich-
tung, den Betrag der abzuführenden Steu-
er der inländischen depotführenden Stelle 
zur Verfügung zu stellen, nicht nach-
kommt, hat die depotführende Stelle dies 
dem für sie zuständigen Finanzamt anzu-
zeigen. Der Anleger muss in diesem Fall 
die Vorabpauschale insoweit in seiner 
Einkommensteuererklärung angeben. 
 
Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 
 
Werden Anteile an dem Fonds nach dem 
31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt 
der Veräußerungsgewinn dem Abgel-
tungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl 
für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 
erworben wurden und die zum 31. De-
zember 2017 als veräußert und zum 1. 
Januar 2018 wieder als angeschafft gel-
ten, als auch für nach dem 31. Dezember 
2017 erworbene Anteile. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass sich der 
Fonds bereits vor Inkrafttreten des neuen 
Investmentsteuergesetzes in Abwicklung 
befand, ist davon auszugesehen, dass der 
MS P2 Value ohne Teilfreistellung qualifi-
ziert, so dass vorliegend für die Anleger 
eine Teilfreistellung der Erträge aus dem 
Fonds zunächst nicht in Betracht kommt. 
 
Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Antei-
len, die vor dem 1. Januar 2018 erworben 
wurden und die zum 31. Dezember 2017 
als veräußert und zum 1. Januar 2018 
wieder als angeschafft gelten, ist zu be-
achten, dass im Zeitpunkt der tatsächli-
chen Veräußerung auch die Gewinne aus 
der zum 31. Dezember 2017 erfolgten 
fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, 
falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. 
Dezember 2008 erworben worden sind. 
 
Sofern die Anteile in einem inländischen 
Depot verwahrt werden, nimmt die depot-
führende Stelle den Steuerabzug unter 
Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellun-
gen vor. Der Steuerabzug von 25 Prozent 
(zuzüglich Solidaritätszuschlag und gege-
benenfalls Kirchensteuer) kann durch die 
Vorlage eines ausreichenden Freistel-
lungsauftrags bzw. einer NV-
Bescheinigung vermieden werden. Wer-



den solche Anteile von einem Privatanle-
ger mit Verlust veräußert, dann ist der Ver-
lust mit anderen positiven Einkünften aus 
Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die 
Anteile in einem inländischen Depot ver-
wahrt werden und bei derselben depotfüh-
renden Stelle im selben Kalenderjahr posi-
tive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt 
wurden, nimmt die depotführende Stelle 
die Verlustverrechnung vor. 
 
Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Ja-
nuar 2009 erworbenen Fondsanteile nach 
dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, 
der nach dem 31. Dezember 2017 ent-
steht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis 
zu einem Betrag von 100.000 Euro steuer-
frei. Dieser Freibetrag kann nur in An-
spruch genommen werden, wenn diese 
Gewinne gegenüber dem für den Anleger 
zuständigen Finanzamt erklärt werden. 
 
Bei der Ermittlung des Veräußerungsge-
winns ist der Gewinn um die während der 
Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen 
zu mindern. 
 

Anteile im Betriebsvermögen (Steu-

erinländer) 
 
Erstattung der Körperschaftsteuer des 
Fonds 
 
Ist der Anleger eine inländische Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse, die nach der Satzung, dem 
Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Ver-
fassung und nach der tatsächlichen Ge-
schäftsführung ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecken dient oder eine Stif-
tung des öffentlichen Rechts, die aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützi-
gen oder mildtätigen Zwecken dient, oder 
eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts, die ausschließlich und unmittelbar 
kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er 
auf Antrag vom Fonds die auf der Fonds-
ebene angefallene Körperschaftsteuer 
anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies 
gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten 
werden. Dasselbe gilt für vergleichbare 
ausländische Anleger mit Sitz und Ge-
schäftsleitung in einem Amts- und Beitrei-

bungshilfe leistenden ausländischen Staat. 
Die Erstattung setzt voraus, dass der An-
leger seit mindestens drei Monaten vor 
dem Zufluss der körperschaftsteuerpflich-
tigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher 
und wirtschaftlicher Eigentümer der Antei-
le ist, ohne dass eine Verpflichtung zur 
Übertragung der Anteile auf eine andere 
Person besteht. Ferner setzt die Erstat-
tung im Hinblick auf die auf der Fonds-
ebene angefallene Körperschaftsteuer auf 
deutsche Dividenden und Erträge aus 
deutschen eigenkapitalähnlichen Genuss-
rechten im Wesentlichen voraus, dass 
deutsche Aktien und deutsche eigenkapi-
talähnliche Genussrechte vom Fonds als 
wirtschaftlichem Eigentümer ununterbro-
chen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor 
und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Ka-
pitalerträge gehalten wurden und in diesen 
45 Tagen ununterbrochen Mindestwertän-
derungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestan-
den. 
 
Entsprechendes gilt beschränkt auf die 
Körperschaftsteuer, die auf inländische 
Immobilienerträge des Fonds entfällt, 
wenn der Anleger eine inländische juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts ist, 
soweit die Investmentanteile nicht einem 
nicht von der Körperschaftsteuer befreiten 
Betrieb gewerblicher Art zuzurechnen 
sind, oder der Anleger eine von der Kör-
perschaftsteuer befreite inländische Kör-
perschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse ist, der nicht die Kör-
perschaftsteuer des Fonds auf sämtliche 
steuerpflichtigen Einkünfte zu erstatten ist. 
 
Dem Antrag sind Nachweise über die 
Steuerbefreiung und ein von der depotfüh-
renden Stelle ausgestellter Investmentan-
teil-Bestandsnachweis beizufügen. Der 
Investmentanteil-Bestandsnachweis ist 
eine nach amtlichen Muster erstellte Be-
scheinigung über den Umfang der durch-
gehend während des Kalenderjahres vom 
Anleger gehaltenen Anteile sowie den 
Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und 
der Veräußerung von Anteilen während 
des Kalenderjahres. 
 
Aufgrund der hohen Komplexität der Re-
gelung erscheint die Hinzuziehung eines 
steuerlichen Beraters sinnvoll. 
 



Ausschüttungen 
 
Ausschüttungen des Fonds sind grund-
sätzlich einkommen- bzw. körperschafts-
teuer- und gewerbesteuerpflichtig. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass sich der 
Fonds bereits vor Inkrafttreten des neuen 
Investmentsteuergesetzes in Abwicklung 
befand, ist davon auszugesehen, dass der 
MS P2 Value ohne Teilfreistellung qualifi-
ziert, so dass vorliegend für die Anleger 
eine Teilfreistellung der Erträge aus dem 
Fonds zunächst nicht in Betracht kommt. 
 
Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. 
dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüg-
lich Solidaritätszuschlag). Beim Steuerab-
zug wird die Teilfreistellung berücksichtigt. 
 
Vorabpauschalen 
 
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um 
den die Ausschüttungen des Fonds inner-
halb eines Kalenderjahrs den Basisertrag 
für dieses Kalenderjahr unterschreiten. 
Der Basisertrag wird durch Multiplikation 
des Rücknahmepreises des Anteils zu 
Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent 
des Basiszinses, der aus der langfristig 
erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen 
abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag 
ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich 
zwischen dem ersten und dem letzten im 
Kalenderjahr festgesetzten Rücknahme-
preis zuzüglich der Ausschüttungen inner-
halb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des 
Erwerbs der Anteile vermindert sich die 
Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden 
vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs 
vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am 
ersten Werktag des folgenden Kalender-
jahres als zugeflossen. 
 
Vorabpauschalen sind grundsätzlich ein-
kommen- bzw. körperschaftsteuer- und 
gewerbesteuerpflichtig. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass sich der 
Fonds bereits vor Inkrafttreten des neuen 
Investmentsteuergesetzes in Abwicklung 
befand, ist davon auszugesehen, dass der 
MS P2 Value ohne Teilfreistellung qualifi-
ziert, so dass vorliegend für die Anleger 
eine Teilfreistellung der Erträge aus dem 
Fonds zunächst nicht in Betracht kommt. 

 
Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. 
dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüg-
lich Solidaritätszuschlag). Beim Steuerab-
zug wird die Teilfreistellung berücksichtigt. 
Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 
 
Gewinne aus der Veräußerung der Anteile 
unterliegen grundsätzlich der Einkommen- 
bzw. Körperschaftsteuer und der Gewer-
besteuer. Bei der Ermittlung des Veräuße-
rungsgewinns ist der Gewinn um die wäh-
rend der Besitzzeit angesetzten Vorab-
pauschalen zu mindern. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass sich der 
Fonds bereits vor Inkrafttreten des neuen 
Investmentsteuergesetzes in Abwicklung 
befand, ist davon auszugesehen, dass der 
MS P2 Value ohne Teilfreistellung qualifi-
ziert, so dass vorliegend für die Anleger 
eine Teilfreistellung der Erträge aus dem 
Fonds zunächst nicht in Betracht kommt. 
 
Die Gewinne aus der Veräußerung der 
Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steuer-
abzug. 
 
Negative steuerliche Erträge 
 
Eine direkte Zurechnung der negativen 
steuerlichen Erträge auf den Anleger ist 
nicht möglich. 
 
Abwicklungsbesteuerung 
 
Während der Abwicklung des Fonds gel-
ten Ausschüttungen nur insoweit als Er-
trag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines 
Kalenderjahres enthalten ist. 
 

Steuerausländer 
 
Verwahrt ein Steuerausländer die 
Fondsanteile im Depot bei einer inländi-
schen depotführenden Stelle, wird vom 
Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorab-
pauschalen und Gewinne aus der Veräu-
ßerung der Anteile Abstand genommen, 
sofern er seine steuerliche Ausländerei-
genschaft nachweist. Sofern die Auslän-
dereigenschaft der depotführenden Stelle 
nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nach-
gewiesen wird, ist der ausländische Anle-
ger gezwungen, die Erstattung des Steu-
erabzugs entsprechend der Abgabenord-



nung18 zu beantragen. Zuständig ist das 
für die depotführende Stelle zuständige Fi-
nanzamt. 
 

Solidaritätszuschlag 
 
Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpau-
schalen und Gewinnen aus der Veräuße-
rung von Anteilen abzuführenden Steuer-
abzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe 
von 5,5 Prozent zu erheben. Der Soli-
daritätszuschlag ist bei der Einkommens-
teuer und Körperschaftsteuer anrechen-
bar. 
 

Kirchensteuer 
 
Soweit die Einkommensteuer bereits von 
einer inländischen depotführenden Stelle 
(Abzugsverpflichteter) durch den Steuer-
abzug erhoben wird, wird die darauf entfal-
lende Kirchensteuer nach dem Kir-
chensteuersatz der Religionsgemein-
schaft, der der Kirchensteuerpflichtige an-
gehört, regelmäßig als Zuschlag zum 
Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähig-
keit der Kirchensteuer als Sonderausgabe 
wird bereits beim Steuerabzug mindernd 
berücksichtigt. 
 

Ausländische Quellensteuer 
 
Auf die ausländischen Erträge des Fonds 
wird teilweise in den Herkunftsländern 
Quellensteuer einbehalten. Diese Quel-
lensteuer kann bei den Anlegern nicht 
steuermindernd berücksichtigt werden. 
 

Folgen der Verschmelzung von 

Sondervermögen 
 
In den Fällen der Verschmelzung eines 
inländischen Sondervermögens auf ein 
anderes inländisches Sondervermögen 
kommt es weder auf der Ebene der Anle-
ger noch auf der Ebene der beteiligten 
Sondervermögen zu einer Aufdeckung von 
stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist 
steuerneutral. Erhalten die Anleger des 
übertragenden Sondervermögens eine im 
Verschmelzungsplan vorgesehene Bar-
zahlung,1 ist diese wie eine Ausschüttung 
zu behandeln. 

                                                 
1 § 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB. 

 

Automatischer Informationsaus-

tausch in Steuersachen 
 
Die Bedeutung des automatischen Aus-
tauschs von Informationen zur Bekämp-
fung von grenzüberschreitendem Steuer-
betrug und grenzüberschreitender Steuer-
hinterziehung hat auf internationaler Ebe-
ne in den letzten Jahren stark zugenom-
men. Die OECD hat daher im Auftrag der 
G20 in 2014 einen globalen Standard für 
den automatischen Informationsaustausch 
über Finanzkonten in Steuersachen veröf-
fentlicht (Common Reporting Standard, im 
Folgenden "CRS"). Der CRS wurde von 
mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staa-
ten) im Wege eines multilateralen Ab-
kommens vereinbart. Außerdem wurde er 
Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU 
des Rates vom 9. Dezember 2014 in die 
Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Ver-
pflichtung zum automatischen Austausch 
von Informationen im Bereich der Besteu-
erung integriert. Die teilnehmenden Staa-
ten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etli-
che Drittstaaten) wenden den CRS grund-
sätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 
2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. 
Österreich und die Schweiz) wird es ge-
stattet, den CRS ein Jahr später anzu-
wenden. Deutschland hat den CRS mit 
dem Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetz vom 21. 
Dezember 2015 in deutsches Recht um-
gesetzt und wendet diesen ab 2016 an. 
 
Mit dem CRS werden meldende Finanzin-
stitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) 
dazu verpflichtet, bestimmte Informationen 
über ihre Kunden einzuholen. Handelt es 
sich bei den Kunden (natürliche Personen 
oder Rechtsträger) um in anderen teil-
nehmenden Staaten ansässige melde-
pflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. 
börsennotierte Kapitalgesellschaften oder 
Finanzinstitute), werden deren Konten und 
Depots als meldepflichtige Konten einge-
stuft. Die meldenden Finanzinstitute wer-
den dann für jedes meldepflichtige Konto 
bestimmte Informationen an ihre Heimat-
steuerbehörde übermitteln. Diese übermit-
telt die Informationen dann an die Heimat-
steuerbehörde des Kunden. 
 



Bei den zu übermittelnden Informationen 
handelt es sich im Wesentlichen um die 
persönlichen Daten des meldepflichtigen 
Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifika-
tionsnummer; Geburtsdatum und Ge-
burtsort (bei natürlichen Personen); An-
sässigkeitsstaat) sowie um Informationen 
zu den Konten und Depots (z.B. Konto-
nummer; Kontosaldo oder Kontowert; Ge-
samtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, 
Dividenden oder Ausschüttungen von In-
vestmentfonds); Gesamtbruttoerlöse aus 
der Veräußerung oder Rückgabe von Fi-
nanzvermögen (einschließlich Fondsantei-
len)). 
 
Konkret betroffen sind folglich meldepflich-
tige Anleger, die ein Konto und/oder Depot 
bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in 
einem teilnehmenden Staat ansässig ist. 
Daher werden deutsche Kreditinstitute 
Informationen über Anleger, die in ande-
ren teilnehmenden Staaten ansässig sind, 
an das Bundeszentralamt für Steuern 
melden, das die Informationen an die je-
weiligen Steuerbehörden der An-
sässigkeitsstaaten der Anleger weiterlei-
ten. Entsprechend werden Kreditinstitute 
in anderen teilnehmenden Staaten Infor-
mationen über Anleger, die in Deutschland 
ansässig sind, an ihre jeweilige Hei-
matsteuerbehörde melden, die die Infor-
mationen an das Bundeszentralamt für 
Steuern weiterleiten. Zuletzt ist es denk-
bar, dass in anderen teilnehmenden Staa-
ten ansässige Kreditinstitute Informationen 
über Anleger, die in wiederum anderen 
teilnehmenden Staaten ansässig sind, an 
ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde mel-
den, die die Informationen an die jeweili-
gen Steuerbehörden der Ansässigkeits-
staaten der Anleger weiterleiten. 
 

Grunderwerbsteuer 
 
Der Verkauf von Anteilen an dem Sonder-
vermögen löst keine Grunderwerbsteuer 
aus. 


